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Zitat von plattyplus

Ich habe jede Woche aufgrund der Abendschule das Problem. Abendunterricht bis 21
Uhr und dann am nächsten Morgen um 7.30 Uhr wieder antreten müssen. Das ist dann
eine Ruhezeit von nur 10,5 Stunden, wo eine Mindestruhezeit von 11 Stunden
vorgeschrieben ist. Ich bin da aber auch schon am Folgetag wiederholt vor der
versammelten Klasse auf dem Pult eingepennt und die Schüler und
Ausbildungsbetriebe haben sich beschwert. Da habe ich nur auf die EU-
Arbeitszeitrichtlinie hingewiesen, die auch für uns Beamte gilt, auch wenn unser
Gesetzgeber in NRW das nicht wahr haben will.

--> https://eur-lex.europa.eu/legal-content/…ELEX:32003L0088

Guck Dir mal den Artikel 3 an und dann überlege, was an Deiner Schule alles schief
läuft.

Wer Abendunterricht gibt hat bei uns am nächsten Tag NICHT zur ersten Stunde Unterricht. Das
sollte selbstverständlich sein. Was sagt der Personalrat dazu?
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